
 
 

 
 
 

Dieses Ausnahmegesetz aus dem Jahre 1947 wird heute dazu verwendet, kriti-
sche Menschen zu verfolgen, zu diskriminieren, zu verleumden und zu bestra-
fen. 
SELBSTVERSTÄNDLICH will kein freiheitsliebender Mensch eine Diktatur. 
SELBSTVERSTÄNDLICH wollen wir nicht die Abschaffung der Demokratie, son-
dern die VERWIRKLICHUNG DER DEMOKRATIE. 
SELBSTVERSTÄNDLICH schützt sich jeder Staat gegen Personen und Gruppen, 
die mit Gewalt staatliche Institutionen abschaffen wollen. 
SELBSTVERSTÄNDLICH sind wir gegen JEDE Form von Gewalt. AUCH GEGEN 
JEDE FORM DES GESINNUNGSTERRORISMUS. 
Damit Sie wissen, wie der KEULEN-PARAGRAPH dieses Gesetzes lautet im 
Wortlaut: 
 



 

§ 3 g. (1) Wer sich auf andere als die in den §§ 3 a 
bis 3 f bezeichnete Weise im nationalsozialistischen 
Sinn betätigt, wird, sofern die Tat nicht nach einer 
anderen Bestimmung strenger strafbar ist, mit 
schwerem Kerker von 5 bis zu 10 Jahren, bei be-
sonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Betäti-
gung bis zu 20 Jahren bestraft. Auch kann auf Ver-
mögensverfall erkannt werden. 
 

Und damit kann man alles und jedes verfolgen. 
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